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Von: "Ahäuser, Jens" [jens.ahaeuser@verdi.de] 
Gesendet: Donnerstag, 31. Mai 2012 15:12 
An: Spalt, Dr. Detlef (HLT) 
Cc: Kern, Monika; Schulze-Ziehaus, Georg; Schmitz, Peter; Kruckewitt, Marita 
Betreff: Stellungnahme Gesetzesentwurf SPD 
 
Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Stärkung der Arbeitnehmerrechte am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (Drucks. 18/5588). 
 
Stellungnahme der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Landesbezirk Hessen, 
Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen.
 
Sehr geehrter Herr Dr. Spalt,
 
vielen Dank für die Zusendung des Änderungsvorschlages der SPD und die Möglichkeit, eine kurze 
Stellungnahme hierzu abzugeben.
 
Als zuständige Gewerkschaft für die betroffenen Beschäftigten im Universitätsklinikum Gießen und 
Marburg (UKGM) begrüßen wir ausdrücklich das eingebrachte Änderungsgesetz.
Mit dem Kaufangebot des Fresenius Gesundheitskonzerns an die Aktionäre der Rhön-Klinikum AG ist 
eine Vorhersage über die zukünftige Entwicklung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten nicht 
möglich und erschwert damit eine Entscheidungsfindung zur Rückkehr zum Land Hessen zum jetzigen 
Zeitpunkt. Zur Unterstützung der vom Gesetz Betroffenen haben wir mit den Verantwortlichen des 
UKGM und ihrem Ministerium eine Gegenüberstellung von Arbeitsbedingungen Land-UKGM 
erarbeitet. Wir können leider nicht abschätzen, ob dies noch eine realistische Grundlage darstellt. Wir 
gehen davon aus, dass dieser Vergleich zumindest überarbeitet werden muss, wenn es zu einer 
Übernahme durch den Fresenius-Konzern kommen sollte.  Zum Anderen ist zur Zeit nicht klar, ob das 
Land im Falle eines Kontrollwechsels nicht von der Möglichkeit des Rückkaufs gebraucht macht, was 
die Situation für die Beschäftigten gänzlich verändern würde. Allein die geschilderten Unklarheiten 
machen eine Verlängerung der Frist für das Rückkehrverlangen notwendig.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
 
 
 
 
 
Jens Ahäuser
ver.di Landesbezirk Hessen
Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste,
Wohlfahrt und Kirchen
 
 
Tel.:  069-25691320
FAX: 069-25691329
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Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH 
 
DER GESAMTBETRIEBSRAT 
 
 
Ges.-Betriebsrat der Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH   35033 Marburg, den 31.5.2012 
         Baldingerstraße/Lahnberge 
         Telefon 0 64 21 / 58 -63336 
 
An die Vorsitzende des Ausschusses  
für Wissenschaft und Kunst 
 
Hessischer Landtag 
Schlossplatz 1-3 
 
65183 Wiesbaden 
 
 
 
 
Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD zur Änderung des Gesetzes 
zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte am Universitätsklinikum Gießen und Marburg 
Drucks. 18/ 5588 -  
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
der Gesamtbetriebsrat am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (GBR) nimmt zu dem 
vorgelegten Gesetzentwurf wie folgt Stellung: 
 
Der GBR verweist grundsätzlich auf seine Ausführungen zum Gesetz mit Schreiben vom 
5.9.2012. 
Bereits in dieser Stellungnahme wurde eine Verlängerung der Rückkehrverlangensfrist von 
drei auf mindestens sechs Monate gefordert. 
Das Gesetz selber legte diesen Zeitraum auf sechs Monate fest. Auf Antrag der SPD-
Fraktion soll diese Frist numehr auf 12 Monate verlängert werden. 
Die SPD-Fraktion begründet dies sinngemäß damit, dass durch eine erhöhte Unsicherheit 
der betroffenen Beschäftigten durch die geplante Übernahme der Rhön-AG als 
Hauptgesellschafter des UKGM eine abschließende Entscheidung unzumutbar ist bzw. 
wird. 
 
Aus Sicht des GBR lässt sich diese Begründungsaussage der SPD-Fraktion bestätigen.  
 
Die Mitglieder des GBR sind an Beratungsprozessen bzw. Informationsgesprächen für 
Beschäftigte beteiligt und sind auch über Gespräche am sog. „Runden Tisch“ mit dem 
HMWK bzw. der UKGM Geschäftsführung einbezogen. 
In diesen Gesprächen bzw. Gesprächsrunden wurde wiederholt die Feststellung getroffen, 
dass ein immenser Informationsbedarf besteht. Es wurde eine pragmatische Regelung 
getroffen, dass Fragen aus den Beratungsgesprächen an das HMWK gebündelt 
übermittelt werden. 
Auch in der letzten „Runden Tisch“ Sitzung am 11.5.2012 wurden viele Fragen 
thematisiert. 
Es steht also fest, dass nach wie vor ein erheblicher Informationsbedarf besteht. 
 
Seit der Bekanntgabe des Aktienübernahmeangebotes durch Fresenius ändert sich der 
Charakter der Fragen an die Betriebsräte, wie die Zukunft einzuschätzen ist, so dass wir 
eine erhöhte Unsicherheit der Betroffenen feststellen. Die Betriebsräte hatten den 
Eindruck, dass verstärkt der Wunsch nach Rückkehr zum Land geäußert wurde. 
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Der Betriebsrat in Marburg hat  auf diesem Hintergrund eine anonyme Befragung des 
Personals zum Rückkehrverlangen durchgeführt, die noch nicht abgeschlossen ist, aber 
deutliche Ergebnisse zeigt: 
 
 
 
 
  Pflege  MTD  Sonst.  Techn.  Service  Verwalt.  Gesamt  % 
Fragebögen zurück  337 99 106 47 83  127  799 100
möchte zum Land Hessen zurück  251 64 68 26 71  72  552 70
möchte nicht zum Land Hessen 
zurück  11 9 16 9 1  12  58 7
habe kein Rückkehrrecht  68 21 26 9 10  39  173 22

Ich möchte auch dann zum Land 
Hessen zurück,  
wenn ich dort keinen, mit meiner 
jetzigen Tätigkeit  
vergleichbaren Arbeitsplatz 
angeboten bekomme ‐ Ja  88 27 17 13 56  29  230 32
Nein  180 34 25 13 13  41  306 43
entfällt  63 26 27 11 10  36  173 24

Ich würde den Rückkauf begrüßen.  
(Soll von allen Beschäf‐tigten 
ausgefüllt werden) Ja  331 97 101 45 82  126  782 98
Nein  6 2 5 2 1  1  17 2

 
 
Aus der Tabelle können Sie entnehmen, dass von bisher 799 ausgewerteten Fragebögen, 
gemessen an dem Mitarbeiterstamm von ca. 4000 somit ein beachtliches Quorum von 
20%,  70 % erklären, dass sie zum Land zurückwollen. Bereinigt man diese Zahl um die, 
die gar kein gesetzliches Rückkehrrecht haben, sind es fast 90%, die zum Land wechseln 
wollen. 98% der Befragten würden einen Rückfall/ Rückkauf der UKGM an/durch Land 
befürworten. 
 
Aus diesen Zahlen lässt sich unschwer erkennen, dass auf die Beteiligten im Prozess 
noch ein erheblicher Aufwand an Beratungs- bzw. Informationsgesprächen zukommt. 
Auch dieses spricht für eine Verlängerung der Erklärungsfrist. 
 
Die Beschäftigten warten auf eine Entscheidung des Landes Hessen über die 
Wahrnehmung der „Rückkaufoption“ nach dem mehrheitlichen Aktienübergang an 
Fresenius. Die Abwicklung der Helios/Rhön-Verschmelzung wird sich bis in den Herbst 
hinziehen. Erst danach besteht Klarheit über die Gesellschaftsstruktur bzw. über die 
grundsätzliche Neuausrichtung des Universitätsklinikums. 
 
Wir halten es deshalb für angemessen, dass ein Gesetz zur Stärkung der 
Arbeitnehmerrechte diese Vorgänge berücksichtigt und durch Verlängerung der 
Rückkehrverlangensfrist die Rechte der Arbeitnehmer auch faktisch stärkt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Dr. Dirk Gehrke 
(Vorsitzender) 
 
 
 
Büro des Gesamtbetriebsrates: 
Lahnberge, Technikgebäude, 1. Etage     � 58 - 63336, - 63390, - 66329, Fax: 58 - 66564 

� 0 64 21 / 58 - 60, Klinikumsvermittlung 
Sprechzeiten täglich, außer Donnerstag 
 
Gleitzeit - Service-Zeiten:  Montag, Dienstag, Mittwoch von 8.30 – 12.00 Uhr und  13.30 – 15.30 Uhr, 
Freitag von 8.30 – 12.00 Uhr 
 
e-mail: 
gehrke@med.uni-marburg.de ( Tel.: 63336) mruebeli@med.uni-marburg.de  
klaus.hanschur@verwaltung.med.uni-
giessen.de 
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Dr. GEILHOF  &  Kollegen 
         Rechtsanwälte    •    Notare 
____________________________________________________  

 

Wilhelmstraße 27, 35037 Marburg Telefon: (0 64 21) 17 11 0             Sparkasse Marburg-Biedenkopf  (BLZ 533 500 00) Kto. 17 108 
Postfach 523, 35017 Marburg Telefax: (0 64 21) 21 98 5             Volksbank Mittelhessen eG         (BLZ 513 900 00) Kto. 23 865 602 
E-Mail: anwalt@kanzlei-geilhof.de 
  Steuernummer:  11 031 320 60044 57 0206                                             Umsatzsteuer-IdNr.  DE113350230 
 

Hinweis gemäß Paragraph 33 BDSG: Beteiligtendaten werden durch EDV gespeichert 
 

www.kanzlei-geilhof.de 

 
 
 
 
 
 
RAe Dr. Geilhof & Kollegen, Wilhelmstraße 27, 35037 Marburg 
 
Hessischer Landtag 
- die Vorsitzende für Wissenschaft und Kunst  
Frau MdL/Staatsministerin a.D. Karin Wolff -  
Postfach 3240 
65022 Wiesbaden 
 
 
  
per E-Mail: d.spalt@ltg.hessen.de 
  D
  T
 
  Management Frankfurt (Main) 

 
 Datum: 05.06.2012 
 Bearbeiter: RA Faecks  
 Durchwahl: 06421/1711-12 
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 (Bitte stets angeben) 
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Anhörung zu dem Gesetzesentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Ge-
setzes zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte am Universitätsklinikum Gießen und Marburg - 
Drucksache 18/5588 - 
Az.: I A 2.5 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
sehr geehrter Herr Dr. Spalt,  
 

Bezug nehmend auf Ihre Nachricht vom 11.05.2012 nehme ich zu dem mir in der Fassung vom 

02.05.2012 vorliegenden Gesetzesentwurf der Fraktion der SPD im Hessischen Landtag  

 

für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte am Universi-
tätsklinikum Gießen und Marburg wie folgt Stellung: 

 

Der Gesetzesentwurf der Fraktion der SPD sieht eine Änderung des Gesetzes zur Stärkung der Ar-

beitnehmerrechte am Universitätsklinikum Gießen und Marburg vom 16. Dezember 2011 (GVBL. I S. 

DDRR..  RROOLLFF  GGEEIILLHHOOFF  (1950 bis 2002) 

FFRRIIDDHHEELLMM  FFAAEECCKKSS Notar 

Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Fachanwalt für Medizinrecht 

DDRR..  FFRRIIEEDDHHEELLMM  RRIISSSSEELL 

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 

DDRR..  RRAANNDDOOLLFF  BBOOEETTZZKKEESS Notar  
Fachanwalt für Familienrecht 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht 

JJÜÜRRGGEENN  WWÖÖFFLLEEIINN    
Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht 

DDRR..  AALLEEXXAANNDDEERR  KKOOBBEERRGG    
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

Fachanwalt für Versicherungsrecht

MMAARRKKUUSS  PPLLEETTTTEENNBBEERRGG  
Fachanwalt für Familienrecht 
Fachanwalt für Erbrecht 

DRR..  TTAARRIIKK  EELL--SSHHAABBAASSSSYY  

TOORRSSTTEENN  SSTTEEIINNWWAACCHHSS  
Lehrbeauftragter Fachhochschule für Oekonomie & 
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816) mit der Maßgabe vor, dass die bislang gültige Erklärungsfrist zur Ausübung des Rückkehrrechtes 

statt am 30.06.2012 am 31. Dezember 2012 endet. 
 

Genuin arbeitsrechtliche Gründe sprechen gegen die vorgeschlagene Verlängerung der Erklärungs-

frist zu Rechten der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der UKGM GmbH nicht. 
 
Die Erweiterung des Widerspruchsrechts gem. § 613 a Abs. 6 BGB, einer Vorschrift des Bundes-

rechts, durch den Landesgesetzgeber ist rechtlich unbedenklich. 

 

Ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Artikels 3 Abs. 1 GG (übermäßige Stärkung 

der Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der UKGM GmbH) erscheint ernsthaft nicht in 

Betracht zu kommen. Ein vergleichbarer Fall existiert im Lande Hessen nach Kenntnis des Unter-

zeichners nicht.  

 

Die Motivation des Gesetzesantrages der Fraktion der SPD speist sich gem. der gegebenen Begrün-

dung aus der zum Zeitpunkt der Beratungen des Arbeitnehmerrechte-Stärkungsgesetzes in 2011 

noch nicht absehbaren Entwicklung der Übernahme der Aktienmehrheit des bisherigen 95 %-igen 

Geschäftsanteilshalters (Rhön-Klinikum) durch den Fresenius-Konzern, genauer: durch die von die-

sem beherrschte Helios-Kliniken-Gruppe. Dieser bevorstehende Regimewechsel (change of control) 

gibt wohlbegründeten Grund, die Überlegungsfrist der Arbeitnehmer zu verlängern. 

 

Die Fristerstreckung um weitere sechs Monate erscheint angesichts der zurzeit durchaus unabsehba-

ren Konsequenzen des Regimewechsels angemessen. 

 

Die reine Verlängerung der Überlegungsfrist führt allerdings nicht unbedingt zur Effektivierung von 

Arbeitnehmerrechten. Einhergehen muss diese Maßnahme mit klar strukturierter, ggf. einzelfallbezo-

gener Information. Dieses Informationsproblem ist bekanntlich Gegenstand bereits der gesetzlichen 

Regelung des § 613 a Abs. 5 BGB.  

 

Soweit der Gesetzesentwurf der Fraktion der SPD zu Punkt E (Finanzielle Auswirkungen) meint, durch 

die Änderung von § 1 Abs. 2 Satz 2 des Arbeitnehmerrechte-Stärkungsgesetzes entstünden keine 

Mehraufwendungen, kann diese Aussage relativierungsbedürftig in dem Falle sein, dass die Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer der UKGM GmbH gleichsam massenweise von ihrem Recht auf 

Rückkehr in die Dienste des Landes Hessen Gebrauch machen; dies unter dem Eindruck einer nun 

schon seit Monaten herrschenden Ungewissheit in Fragen der Mitarbeiterführung und des Fortbe-

standes der Arbeitsverhältnisse im Universitätsklinikum Gießen und Marburg. Würde eine größere 

Anzahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, seien es auch nur 1.000 oder 2.000 von ca. 4.000, 
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von ihrem erweiterten Rückkehrrecht Gebrauch machen, käme neben rechtlichen und organisatori-

schen Fragen nicht zuletzt auch ein erhebliches finanzielles Problem auf das Land Hessen zu, unge-

achtet der nach wie vor beim Lande Hessen verbleibenden Pflicht zur Gewährleistung der Freiheit von 

Forschung und Lehre von Landesbediensteten, die im UKGM ebenfalls Leitungsverantwortung tragen. 

 

Grundsätzliches Fazit: Keine Rechtsbedenken gegen die zeitliche Verlängerung des Rückkehrrechts 

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des UKGM, soweit diese dem persönlichen Geltungsbe-

reich des Gesetzes zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte vom 16. Dezember 2011 unterfallen.  

 

Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
F a e c k s  
(Rechtsanwalt) 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Fachanwalt für Medizinrecht 
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